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Schwerin, 21.11.2023 
Einzelbetriebliche Förderung ELER III ab 1.1.2023  
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP-RL M-V) 
Hier:  Liste des Ministeriums zu förderfähigen mobilen Maschinen und Anlagen der In-
nenwirtschaft (Pkt. 2.5 d) der AFP-RL M-V) 
 
Die unter 2.5 d) der aktuellen RL genannte Liste des Ministeriums umfasst die mobilen  

- Futtermischwagen für Totalmischrationen 
- Geräte zur Ferkelkastration 
- Milchtaxi 
- Maschinen und Geräte zur Reinigung, Entmistung, Strohverteilung im Stallbereich so-

wie zur Tiererkennung, Pflege und Fütterung der Tiere (z. B. Spaltenreiniger, Trans-
ponder, Futterschieber, Siloentnahmegerät) 

- Gabelstapler, Steintrenn-, Sortier- und Verpackungsanlagen sowie Förderbänder z. 
B. für die Kartoffel-, Obst- oder Gemüseproduktion 

- Maschinen und Geräte zur Güllehomogenisierung und Gülleseparation 
- technische Anlagen zur Gewächshausbewirtschaftung 
- mobile Hebebühnen z.B. für das Beladen von Tiertransportern im Geflügelbereich 
- Anlagen zur Einzäunung mobiler Geflügelställe (einschließlich Stromaggregate), mo-

bile Silos für die Futterversorgung der Mobilställe  
- Waagen zur Gewichtsermittlung bei Tieren 
- Klauen- und Behandlungsstände 
- Anbaugeräte zur Befüllung von Futtersilos in Mobilställen in der Geflügelhaltung 
- Geflügelschlachtmobile. 

Nicht förderfähig sind Hof-, Rad-, Teleskoplader u. ä. einschließlich dafür vorgesehene An-
baugeräte. 
Alle nicht mobilen Maschinen und Anlagen der Innenwirtschaft einschließlich der für den Pro-
duktionsprozess notwendigen Computersoftware, bis zum marktüblichen Wert des Wirt-
schaftsgutes sind ohnehin förderfähig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Ute Piper 
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